
Vater darf Kind 
gegen den Willen der 
Mutter impfen lassen

Aktuelle Entscheidung des BGH

Mit Beschluss vom 3. Mai 2017 (XII 
ZB 157/16) hat der BGH einen Streit 
zwischen getrennt lebenden sorge-
berechtigten Eltern bezüglich der 
Notwendigkeit von Schutzimpfun-
gen dahingehend entschieden, dass 
die Entscheidungskompetenz dafür 
dem Elternteil zu übertragen ist, des-
sen Lösungsvorschlag dem Wohl des 
Kindes besser gerecht wird. Im vor-

liegenden Fall war dies der Vater des 
Kindes, der die Durchführung der 
Schutzimpfungen seiner Tochter be -
fürwortete und seine Haltung mit 
den Impfempfehlungen der STIKO 
begründete. Demgegenüber lehnte 
die Kindesmutter die Impfungen 
unter Verweis auf das Risiko von 
Impfschäden ab. Zudem wäre der 
Nutzen der Impfungen nicht nachge-
wiesen. Die Empfehlungen würden 
auf einer „unheilvollen Lobbyarbeit 
von Pharmaindustrie und Ärzte-
schaft“ basieren. 

Der BGH stimmte damit der Vor-
instanz, dem OLG Thüringen, zu. Die 

Impfempfehlungen der STIKO sind in 
der Rechtsprechung bereits als medi-
zinischer Standard anerkannt. Dem 
liegt die Einschätzung zugrunde, 
dass der Nutzen der jeweils empfoh-
lenen Impfung das Impfrisiko über-
wiegt. Ein Rückgriff auf vorhandene 
wissenschaftliche Erkenntnisse sei im 
vorliegenden Fall mangels einschlägi-
ger Einzelfallumstände, wie etwa ein 
besonderes Impfrisiko für das Kind, 
zulässig ge  wesen. 
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werden soll. Um hier Rechtssicher-
heit zu schaffen, aber auch, um mit 
Blick auf die zum Teil langen Begut-

achtungszeiten zu befürchtende 
Behandlungsabbrüche zu verhindern, 
bedürfe es einer Klarstellung und 

Vereinfachung des Verordnungsver-
fahrens. Zudem sei zu überdenken, 
ob die Antragstellung durch den 
Patienten selbst der richtige Weg ist.

Alle sächsischen Anträge finden Sie 
auch im Internet unter www.slaek.de. 
Das Beschlussprotokoll des 120. 
Deutschen Ärztetages steht unter 
www.baek.de. 
Der 121. Deutsche Ärztetag wird 
vom 8. bis 11. Mai 2018 in Erfurt 
stattfinden.
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